
 

 

 

 

 

 1.Vorsitzender 2. Vorsitzender Schriftführer Kassierer 
 Norbert Belke Mario Linhoff Axel Knoche Peter Salamon 
 Kirchstraße 56 Kirchstraße 3a Mittelstraße 7f Zum Osterbrauke 9 
 57392 Schmallenberg 57392 Schmallenberg 57392 Schmallenberg 57392 Schmallenberg 
      02974/969201  02974/833279  02974/969661  02974/83407 
 0175 4400515 0175 4400515 01511 6889499 0170 3425012 

nobbie1955@yahoo.de mario.linhoff@t-online.de axel.knoche@gmx.de peter.salamon@gmx.de 

 

Aufnahmeantrag/Beitrittserklärung 
 
Name Vorname Geburtsdatum 

   

Straße Postleitzahl Ort 

   

Telefonnummer Festnetz Telefonnummer 
Mobil 

Mailadresse 

   

Hiermit beantrage ich die Aufnahme in den Männergesangverein 
„Einigkeit“ Holthausen-Huxel zum: 
 
_______________________ 
 Datum des Beitritts 
 

als zunächst 

 aktiver Sänger/aktives Vereinsmitglied 

 passives/förderndes Vereinsmitglied 

 
Durch meine Mitgliedschaft unterstütze ich den Verein in der Erreichung 
seiner satzungsmäßigen Ziele der Förderung von Kunst und Kultur und 
erkenne die Satzung des Vereins an. Die jeweils aktuelle Satzung des 
Vereins erhalte ich auf Anfrage ausgehändigt.  
 
Holthausen,__________________ ___________________________________ 
        Unterschrift des Mitglieds 

 

 
Datenschutzerklärung: 
 

1.) Zur Erfüllung der Zwecke und Aufgaben des Vereins werden unter Beachtung der 

Vorgaben der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) und des 

Bundesdatenschutzgesetzes (BDSGneu2018) personenbezogene Daten (siehe 

Begriffsbestimmung zu personenbezogenen Daten) über persönliche und sachliche 

Verhältnisse der Mitglieder im Verein verarbeitet. Dazu gehören neben den o.g. 

Angaben die Bankverbindung u.a. zum Einzug des Mitgliedsbeitrags, Eintrittsdaten, 

u.U. Austrittsdaten, Funktionen im Verein (z.B. Vorstandsfunktion), Ehrungen, 

Geburtstage sowie Sterbedaten.  
 
 



 
 
 

2.) Soweit die in den jeweiligen Vorschriften beschriebenen Voraussetzungen 

vorliegen, hat jedes Vereinsmitglied insbesondere die folgenden Rechte:  

 

- das Recht auf Auskunft nach Artikel 15 DS-GVO,  

- das Recht auf Berichtigung nach Artikel 16 DS-GVO,  

- das Recht auf Löschung nach Artikel 17 DS-GVO,  

- das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung nach Artikel 18 DS-GVO,  

- das Recht auf Datenübertragbarkeit nach Artikel 20 DS-GVO und  

- das Widerspruchsrecht nach Artikel 21 DS-GVO 

 

3.) Den Organen des Vereins, allen Mitarbeitern oder sonst für den Verein Tätigen ist 

es untersagt, personenbezogene Daten unbefugt zu anderen als dem jeweiligen 

Aufgabenerfüllung gehörenden Zweck zu verarbeiten, bekannt zu geben, Dritten 

zugänglich zu machen oder sonst zu nutzen. Diese Pflicht besteht auch über das 

Ausscheiden der oben genannten Personen aus dem Verein hinaus.  

 

4.) Eine Vorratsdatenspeicherung ist ausgeschlossen. Nicht mehr notwendige Daten 

werden gelöscht. 

 

5.) Die Mitglieder des Vorstands erhalten einmal jährlich eine aktuelle 

Mitgliederliste, aus der alle Vereinsmitglieder hervorgehen. Die Mitglieder des 

Vorstands verpflichten sich, die jeweiligen Mitgliederlisten vertraulich nach den 

Regeln der DS-GVO zu behandeln und Dritten nicht zugänglich zu machen.  

 

6.) Bei Veranstaltungen (z.B. Generalversammlungen, Chorproben) des Vereins kann 

es vorkommen, dass Vereins- oder Vorstandsmitglieder Bild- und Tonaufnahmen 

erstellen. Eine Veröffentlichung solcher Bild- und Tonaufnahmen ist legitim, sofern 

sie den berechtigten Interessen des Vereins entsprechen. Daher ist die Anfertigung 

und Veröffentlichung grundsätzlich vorab mit dem Vorstand abzusprechen.  

 

7.) Bei öffentlichen Veranstaltungen (z.B. offenes Singen, Chorveranstaltungen, 

Karnevalsveranstaltungen usw.) wird nicht zu verhindern sein, das Bild- und 

Tonaufnahmen auch von Dritten erstellt werden. Hier erklärt sich das 

Vereinsmitglied schon allein durch die Teilnahme an der öffentlichen 

Veranstaltung mit der Anfertigung und Veröffentlichung derartiger Aufnahmen 

einverstanden.  

 

8.) Auf Wunsch erhält das Vereinsmitglied einen Ausdruck über die von ihm/ihr in der 

zentralen Datenverarbeitung gespeicherten Daten.  

 

Hiermit erkläre ich mich mit der Datenschutzerklärung des MGV „Einigkeit“ Holthausen-

Huxel einverstanden. 

 

 

Holthausen, _________________ ___________________________________ 
          Unterschrift des Mitglieds 
 
Begriffsbestimmung: 

Personenbezogene Daten sind nicht nur die zur unmittelbaren Identifizierung einer natürlichen 

Person erforderlichen Angaben, wie etwa Name, Anschrift und Geburtsdatum, sondern darüber 
hinaus alle Informationen, die sich auf eine in sonstiger Weise identifizierte oder identifizierbare 

natürliche Personen beziehen (Art. 4 Nr. 1 DS-GVO), wie beispielsweise Familienstand, Zahl der 

Kinder, Beruf, Telefonnummer, E-Mail-Adresse, Anschrift, Eigentums- oder Besitzverhältnisse, 

persönliche Interessen, Mitgliedschaft in Organisationen, Datum des Vereinsbeitritts, sportliche 
Leistungen, Platzierung bei einem Wettbewerb und dergleichen. Dies gilt für Informationen 

jedweder Art, also für Schrift-, Bild- oder Tonaufnahmen. Nicht von der DS-GVO geschützt werden 

Angaben über Verstorbene, wie etwa in einem Nachruf für ein verstorbenes Vereinsmitglied im 

Vereinsblatt oder die Nennung auf einer Liste der Verstorbenen (Erwägungsgrund 27 DS-GVO). 


